
Bundesrepublik Deutschland Deutsche Demokratische Republik 259

REICHSVERSICHERUNGSORDNUNG 
Vom 19. Juli 1911 

(RGBL I 779; BGBl. III 820-1)

§ 5 3 3
Arbeitgeber werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren und mit Geldstrafe oder mit einer dieser 
Strafen bestraft, wenn sie Beitragsteile, die sie den 
Beschäftigten einbehalten oder von ihnen erhalten 
haben, der berechtigten Kasse vorsätzlich vorenthalten.

GESETZ ÜBER DAS PASSWESEN 
Vom 4. März 1952 

(BGBl. I S. 290; III 210-2)

§ 1
Ausländer, die in das Gebiet des Geltungsbereiches 
des Grundgesetzes (einschließlich des Gebietes des 
Landes Berlin) einreisen oder dieses Gebiet verlassen, 
und Deutsche, die dieses Gebiet über eine Auslands
grenze verlassen oder betreten, sind verpflichtet, sich 
durch einen Paß über ihre Person auszuweisen.

§11
(1) Mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr wird bestraft, wer vorsätzlich
1. den Vorschriften der §§ 1 oder 2 oder den auf 

Grund des § 3 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnungen 
zuwiderhandelt;

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummern 1 und 

2 ist auch die fahrlässige Zuwiderhandlung strafbar. 
In diesen Fällen ist auf Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen oder Geldstrafe bis zu 500 Deutsche Mark 
zu erkennen.

Anmerkung:
Einmalige, mit geringem Schaden oder fahrlässig be
gangene Verstöße gegen das Steuer-, Abgaben- oder 
Sozialversicherungsrecht können als Ordnungswidrig
keit verfolgt werden.

8. Kapitel
Straftaten gegen die staatliche Ordnung 

2. Abschnitt
Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung

§213
Ungesetzlicher Grenzübertritt

(1) Wer widerrechtlich in das Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik eindringt oder sich darin wi
derrechtlich aufhält, die gesetzlichen Bestimmungen oder 
auferlegte Beschränkungen über Ein- und Ausreise, 
Reisewege und Fristen oder den Aufenthalt nicht ein
hält oder wer durch falsche Angaben für sich 
oder einen anderen eine Genehmigung zum Betreten 
oder Verlassen der Deutschen Demokratischen Repu
blik erschleicht oder ohne staatliche Genehmigung das 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik verläßt 
oder in dieses nicht zurückkehrt, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung, Geldstrafe oder öffentlichem Tadel be
straft.

(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren be
straft. Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn

1. die Tat durch Beschädigung von Grenzsiche
rungsanlagen oder Mitführen dazu geeigneter Werk
zeuge oder Geräte oder Mitführen von Waffen oder 
durch die Anwendung gefährlicher Mittel oder Me
thoden durchgeführt wird;

2. die Tat durch Mißbrauch oder Fälschung von 
Ausweisen oder Grenzübertrittsdokumenten, durch 
Anwendung falscher derartiger Dokumente oder unter 
Ausnutzung eines Verstecks erfolgt;
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